
FRIEDHOFSGEBÜHRENSATZUNG 
 

DER SAMTGEMEINDE VELPKE 
 
 
 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 72 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), der §§ 5 und 6 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des § 13 des Niedersächsischen 
Bestattungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Velpke in 
seiner Sitzung am 17.03.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 
Diese Friedhofssatzung gilt für die Friedhöfe in Bahrdorf, Rickensdorf, Saalsdorf, Danndorf, Grafhorst, 
Papenrode, Velpke, Meinkot und Wahrstedt sowie für alle Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen, 
die sich zu einem späteren Zeitpunkt der Samtgemeinde Velpke anschließen. 
 
 

§ 2 
 
Für die Benutzung der in § 1 genannten Einrichtungen sind Gebühren nach Maßgabe des § 3 zu 
entrichten. 
 
 

§ 3 
 
Die Gebühren betragen 
 
Grabstellen- und Unterhaltungsgebühren 
 
Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte je Stelle    972,00 € 
 
Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer Wahlgrabstätte je Jahr und Stelle    32,40 € 
 
 
Erwerb einer Reihengrabstätte (auch unter grünem Rasen)    972,00 € 
 
Ausnahmsweise Verlängerung der Ruhefrist an einer Reihengrabstätte je Jahr    32,40 €
    
 
Urnengrabstätte (auch unter grünem Rasen)      972,00 € 
 
Verlängerung der Ruhefrist an einer Urnengrabstätte bei zweiter Beisetzung je Jahr   32,40 € 
 
 
Bestattungsgebühren 
 
Erdbestattung (Ausheben, Verfüllen und Anhügeln der Grabstätte)   222,00 € 
 
Urnenbestattung (Ausheben und Verfüllen)        38,00 € 
 
Zuschlag je Umbettung bei einer Erdbestattung      100,00 € 
 
 
Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle 
 
  
Benutzung der Friedhofskapelle bei Trauerfeiern     271,00 € 
 

 



- 2 - 
 
Für die Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen einschließlich des Fundaments und 
anderer baulicher Anlagen 
 
Bei Reihen- und Urnengrabstätten        61,00 € 
 
Bei Wahlgrabstätten          77,00 € 
 
Sonstige 
 
Verwaltungskosten je Umbettung       102,00 € 
 
Für Leistungen, die in Abs. 1 nicht vorgesehen sind, wird die Gebühr von Fall zu Fall nach dem 
tatsächlichen Aufwand festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Samtgemeinde Velpke erhebt die Friedhofsgebühren durch Gebührenbescheid.  
 
Gebührenpflichtig ist, wer eine Beisetzung oder die Überführung einer Leiche in die 
Aufbewahrungsräume veranlasst, eine Grabstelle erwirbt, die Verlängerung der Ruhefrist oder des 
Nutzungsrechtes beantragt, wer den Antrag auf Errichtung eines Grabmals oder einer sonstigen 
baulichen Anlage stellt oder die Benutzung der Friedhofskapelle anmeldet. 
 
Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Zustellung des Heranziehungsbescheides an die 
Samtgemeindekasse Velpke zu entrichten. 
 
Die fälligen Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Nieders. 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG). 
 

§ 5 
 
Gem. § 13 des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes gelten ergänzend für die Erhebung von 
Gebühren für die Nutzung von Grabstätten die folgenden Bestimmungen: 
 

1. Als Beginn der Inanspruchnahme der Grabstätte kann der Zeitpunkt bestimmt werden, zu dem 
das Nutzungsrecht begründet oder verlängert wird. 

2. Die Gebühren für die Nutzung der Grabstätte können bereits bei der Begründung oder 
Verlängerung des Nutzungsrechtes für die gesamte Nutzungszeit erhoben werden. 

3. § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 NKAG ist auf Gebühren für die Nutzung von Grabstätten nicht 
anzuwenden. 

 
 

§ 6 
 
Die Gebühr kann im Einzelfall auf Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten gestundet, ganz oder 
teilweise erlassen werden. 
 

§ 7 
 
Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am 01.04.2009 in Kraft. 
 

 
Velpke, den 17. März 2009 

 
             (L.S.) 
 

gez. Schlichting 
Samtgemeindebürgermeister 

 
Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Helmstedt vom 27.03.2009, Nr. 12, lfd. Nr. 42 


